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Häckselakt ion  
 
 
Der nächste Häckseldienst findet statt am: 
 
 

Donnerstag, 5. März 2026 
 
 
Gehäckselt werden Baum- und Heckenschnitt bis zu 16 cm Durchmesser. Das 
Häckselgut wird an Ort und Stelle gehackt und muss geordnet, gebündelt oder in offe-
nen Behältern bereitgestellt werden. Wir bitten Sie, das Häckselgut am Strassenrand 
so bereit zu stellen, dass es mit der grossen Häckselmaschine gut erreichbar ist. 
 

 
Was kann nicht gehäckselt werden? 

 
Angefaultes, vermodertes, mit Stein und Erde vermischtes Material 

Durchmesser grösser als 16 cm 
Schilf, Blumen und andere Grünabfälle 

 

 
 
Die Gebühr für den Häckseldienst beträgt CHF 200.00 pro Stunde. Es werden 
mindestens 15 Minuten verrechnet. Die Rechnungsstellung erfolgt im Anschluss an 
den Häckseldienst durch die Gemeindeverwaltung Zuzwil. 
 
Für die Routenplanung ist eine Voranmeldung bei der Gemeindeverwaltung erforder-
lich (telefonisch oder per Mail an gemeinde@zuzwil-be.ch) bis spätestens 
 

Dienstag, 3. März 2026, 11.00 Uhr. 
 
Spezielle Terminwünsche können leider nicht berücksichtigt werden. Das gehäckselte 
Material muss zurückgenommen werden. Eine Abfuhr findet nicht statt! 
 
 
 
Zuzwil, im Februar 2026  GEMEINDE ZUZWIL BE 
 


